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10.04.2026 
 
Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen 
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften 
 
 
Regionale Schulentwicklung – Einrichtung einer Außenstelle der Haldenwang 
Schule (SBBZ Gent & Kment) sowie Einrichtung eines SBBZ Gent in Breisach-
Niederrimsingen 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Verwaltung, 
Finanzen und Bildung 29.04.2026 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung nimmt Kenntnis von den vorgestellten 
Maßnahmen der regionalen Schulentwicklung im Kreis Konstanz sowie im Kreis Breisgau-
Hochschwarzwald. Gegen die Maßnahmen wurden keine Bedenken geäußert. 
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Sachverhalt: 
 
Die regionale Schulentwicklung (§§ 30 ff. SchulG) dient der nachhaltigen Sicherung eines 
regional ausgewogenen, alle Bildungsabschlüsse umfassenden Bildungsangebots in zu-
mutbarer Erreichbarkeit. Sie wird ausgelöst durch Antrag eines öffentlichen Schulträgers, 
auf Initiative einer Gemeinde oder eines Landkreises, sofern ein berechtigtes Interesse 
besteht oder durch Unterschreitung der Mindestschülerzahl. 
 
Eines Antrags des öffentlichen Schulträgers bedarf es regelmäßig bei Einrichtung, Errich-
tung, Änderung und Aufhebung von Schulen. 
 
Der antragstellende Schulträger hat vor Antragsstellung ein Gebiet für die regionale Schul-
entwicklung (sog. Raumschaft), auf die sich sein Antrag bezieht, zu benennen und die vom 
Antrag berührten Gemeinden und Landkreise zu beteiligen. 
 
Der Kreis Konstanz, sowie der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald haben dem Landkreis 
Waldshut in diesem Zusammenhang die Möglichkeit der Stellungnahme für nachfolgende 
Vorhaben eingeräumt: 
 
Kreis Konstanz – Einrichtung einer Außenstelle als Interimslösung für die Berufsschulstufe 
der Haldenwang-Schule Singen (SBBZ GENT & KMENT) in Gottmadingen (Antrag vom  
11.02.2026) 
 
Die Haldenwang-Schule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit 
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GENT) sowie körperliche-motorische Ent-
wicklung (KMENT). Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler steigt kontinuierlich an. Im 
aktuellen Schuljahr besuchen 193 Schülerinnen und Schüler die Schule – die Raumkapazi-
täten am Standort reichen daher nicht mehr aus. 
 
Der Landkreis Konstanz beabsichtigt daher zum Schuljahr 2027/2028 die Einrichtung einer 
Außenstelle für die Berufsschulstufe der Haldenwang-Schule in angemieteten Räumen in 
Gottmadingen. Es handelt sich dabei um eine zeitlich befristete Interimslösung. 
 
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald –  Einrichtung eines SBBZ mit dem Förderschwerpunkt 
geist ige Entwicklung in Breisach -Niederrimsingen (Antrag vom 17.02.2026) 
 
Der Landkreis Breisgau Hochschwarzwald plant zum Schuljahr 2028/2029 die Einrichtung 
eines neuen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung (GENT) (und damit verbunden den Neubau eines Schul-
gebäudes) in Breisach-Niederrimsingen. 
 
Mit dieser neuen Schule, die nach aktuellen Planungen über Kapazität für 14 Klassen ver-
fügen wird, sollen die direkt an den Kreis angrenzenden Schulen, die derzeit auch Kinder 
aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald beschulen, entlastet werden. 
 
Stellungnahme des Landkreises Waldshut  
 
Der Förderschwerpunkt GENT ist derzeit der am stärksten wachsende Förderschwerpunkt 
im Bereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, wobei für die 
nächsten Jahre weiteres Wachstum prognostiziert wird. Auch im Kreis Waldshut ist diese 
Entwicklung deutlich spürbar. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren auch in eine 
Containerlösung am Standort der landkreiseigenen Carl-Heinrich-Rösch Schule in Tiengen 
investiert, welche in diesem Jahr weiter erweitert werden muss. 
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Die Schritte des Landkreises Konstanz sowie des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 
sind unter diesen Gesichtspunkten als notwendig einzustufen. 
 
Die Interessen des Landkreises Waldshut sind von den vorgestellten Maßnahmen nicht 
tangiert. Gegen die Anträge wurden daher keine Einwände erhoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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